
Landesbeauftragter für Menschen 
mit Behinderungen

Das Budget für Arbeit

Mehr Möglichkeiten auf dem  
allgemeinen Arbeitsmarkt …

für Beschäftigte der Werkstatt 
für behinderte Menschen …

in  Niedersachsen

Zwei Beispiele für Budgets für Arbeit

Die Höhe des „Budgets für Arbeit“ wird zwischen 
Antragsteller und dem Sozialhilfeträger ausgehandelt. 
Dabei sollen beide gleichberechtigt den notwendigen 
Bedarf ermitteln und diesen in einer Zielvereinbarung 
gemeinsam festlegen. Das „Budget für Arbeit“, wie das 
„Persönliche Budget“, ist also eine Abkehr vom alten 
Denken in Maßnahmen. Daher können die folgenden 
Beispiele nur Anregung, aber nicht Ersatz für die Ver-
handlungen mit dem Kostenträger sein.

Beispiel 1:

Arbeitslohn (brutto)	 1.300 €
Budget für Arbeit (vom Budgetnehmer)	 900 €
verbleiben für den Arbeitgeber	 400 €

Beispiel 2:

Arbeitslohn (brutto)	 1.300 €
Budget für Arbeit,	 900 €
aufgeteilt in: 
1) Unterstützungsleistung am Arbeitsplatz  

(Assistenz) 	    400 €
2) Lohnsubvention an den Arbeitgeber	 500 €
verbleiben für den Arbeitgeber	 800 €

§ 17 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)  
Absatz (2)   
Ausführung von Leistungen,  
Persönliches Budget

Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch 
ein Persönliches Budget ausgeführt werden, um den 
Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Bei 
der Ausführung des Persönlichen Budgets sind nach 
Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs die 
Rehabilitationsträger, die Pflegekassen und die Integrati-
onsämter beteiligt. Das Persönliche Budget wird von den 
beteiligten Leistungsträgern trägerübergreifend als Kom-
plexleistung erbracht. Budgetfähig sind auch die neben 
den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistungen 
der Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen 
der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit 
sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltäg-
liche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen 
und als Geldleistungen oder durch Gutscheine erbracht 
werden können. An die Entscheidung ist der Antragstel-
ler für die Dauer von sechs Monaten gebunden.
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Mechthild Ross-Luttmann,
Niedersächsische Sozialministerin

Das Budget für Arbeit in Niedersachen

Das Niedersächsische Sozialministerium, der Landes-
beauftragte für Menschen mit Behinderungen und die 
örtlichen Sozialhilfeträger erproben zusammen, ob eine 
größere Anzahl von Werkstattbeschäftigten erfolgreich 
auf den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden kann.

„Wir wollen gemeinsam die Chancen für Menschen mit 
Behinderungen auf eine Eingliederung in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt verbessern“ erklärte Sozialministerin 
Ross-Luttmann bei der Vorstellung des Projektes „Budget 
für Arbeit“.

Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinde-
rungen, Karl Finke, betonte: „Es geht uns um Teilhabe. 
Teilhabe verwirklicht sich auch und gerade in der Chan-
ce, am Erwerbsleben teilzunehmen und seinen Unterhalt 
selbst zu verdienen. Die damit erreichbare Unabhängig-
keit von den Einschränkungen, die der Sozialhilfebezug 
mit sich bringt, ist für viele behinderte Menschen ein er-
strebenwertes Ziel, deren Verwirklichung wir mit diesem 
Projekt aktiv unterstützen.“

Was ist das Persönliche Budget?

Seit dem 01.01.2008 haben Menschen mit Behinde-
rungen Anspruch darauf, ihre Rehabilitationsleistungen 
in Form eines Persönlichen Budgets ausbezahlt zu be-
kommen.

Beim „Persönlichen Budget“ geht es darum, dem behin-
derten Menschen das Geld für seine Rehabilitationsleis-
tungen zur Verfügung zu stellen und ihn so in die Lage 
zu versetzen, selbst zu entscheiden, wann er wo wie 
welche Leistungen einkauft.

Das „Budget für Arbeit“ ist die Umsetzung des „Per-
sönlichen Budgets“ für Beschäftigte einer Werkstatt für 
behinderte Menschen (WfbM). Behinderte Menschen 
erhalten den Betrag, den ihr Werkstattplatz kostet, ohne 
die Fahrtkostenpauschale, um ihn mit zu einem Arbeitge-
ber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu nehmen.

Für wen ist das „Budget für Arbeit“?

Das Budget für Arbeit ist für Menschen mit Behinde-
rungen, die im Arbeitsbereich einer WfbM tätig sind oder 
eine aktuelle Empfehlung des Fachausschusses für eine 
Tätigkeit im Arbeitsbereich haben.

Das „Budget für Arbeit“ wird, wie das „Persönliche Bud-
get“, nur auf Antrag bereit gestellt. Das heißt: Wer kei-
nen Antrag auf das „Budget für Arbeit“ stellt, bekommt 
es auch nicht. Niemand muss fürchten, aus der Werkstatt 
gedrängt zu werden.

Welches Verfahren ist vorgesehen?

Der oder die Werkstattbeschäftigte beantragt beim ört-
lichen Sozialhilfeträger oder bei der zuständigen Service-
stelle das „Budget für Arbeit“. Selbstverständlich ist die 
WfbM dabei behilflich.

Der Sozialhilfeträger kann den örtlich zuständigen Inte-
grationsfachdienst mit der Vermittlung in ein reguläres 
Arbeitsverhältnis und der daran anschließenden Beglei-
tung beauftragen. Die Vermittlung kann auch durch die 
WfbM erfolgen.

Die bisherige Vergütung an den Werkstattträger wird, 
ohne Fahrtkostenpauschale, als persönliches Budget an 
den Antragsteller ausbezahlt, um sich Leistungen bei 
seinem zukünftigen Arbeitgeber einzukaufen. Diese 
Leistungen können in Form von Betreuung oder auch 
Lohnsubventionierung erbracht werden.

Grundlage für die Zahlung des Budgets ist die Vorlage 
eines unterschriftsreifen Arbeitsvertrages. Da das „Bud-
get für Arbeit“ immer nur für zwei Jahre bewilligt wird 
und dann jeweils für zwei Jahre verlängert werden kann, 
kann auch der Arbeitsvertrag befristet sein. 

Sofern eine geringere Arbeitszeit als die für den Betrieb 
regelmäßig geltende Arbeitszeit vereinbart werden soll, 
bedarf es, unter Beteiligung des Integrationsfachdienstes 
(IFD), der Zustimmung des Sozialhilfeträgers. 

Das Integrationsamt leistet neben anderen möglichen 
Leistungen, sofern notwendig, Minderleistungsausgleich.

Der IFD begleitet die Phase intensiv.

Die Arbeitgeber sind für die Beitragszahlungen in die 
Sozialversicherung verantwortlich

Im Falle eines Scheiterns ist eine Rückkehr in die WfbM 
mit Empfehlung des Fachausschusses möglich.

Das Budget für Arbeit und die  
Sozialversicherungspflicht

Die Budgetnehmerin oder der Budgetnehmer im Rah-
men des Projekts „Budget für Arbeit“ ist Arbeitneh-
merin oder Arbeitnehmer mit allen Rechten und Pflich-
ten. Es gibt nur eine Besonderheit: Sie oder er stehen 
dem Arbeitsmarkt eigentlich nicht zur Verfügung, da 
ihr Arbeitsplatz ja nur durch die Subvention „Budget 
für Arbeit“ realisiert werden konnte. Allerdings ist es so 
möglich, dass nach einem evtl. Scheitern des Projektes 
die Budgetnehmerin oder der Budgetnehmer wieder in 
die WfbM aufgenommen werden kann.

Eine wichtige Anmerkung zur  
Rentenversicherung 

Die Regelung der Rentenversicherung bei ehemaligen 
WfbM-Beschäftigten ist etwas kompliziert. Sie haben 
bereits Rentenansprüche erworben, die auch nicht 
verloren gehen. Aber es gibt bei dieser Frage einiges zu 
bedenken. Sie können unter der Internetadresse 
www.Landesbehindertenbeauftragter-nds.de 
das Merkblatt zu dieser Frage herunterladen. 

Karl Finke,
Niedersächsischer Landesbeauftragter 
für Menschen mit Behinderungen
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